
Römische Katholiken und Christenräte
V  Z MEE

Was sıch auf der 1mM Juniı 1971 VO Okumenischen Rat der Kırchen durch-
geführten Weltkonsultation für Christenräte sehr deutlich abzeichnete, War die
erstaunliche Vielfalt der schon vorhandenen konziliaren Formen.

Freilich stöfßt INa  c auf ine fast ebenso gyrofße Vielfalt, WE INa  - die
römisch-katholischen Standpunkte hinsichtlich der Christenräte untersucht. Da
kann INan ıne Antwort W1€e die VO  3 Msgr Bernard Law erhalten, dem ehe-
maliıgen Geschäftsführer der Kommuıissıon für ökumenische und interrelig1öse
Angelegenheiten der Bischofskonferenz der US  >

SE kommende Jahrzehnt wiıird die allgemeine konziliare Krise ıcht zZu
Besseren wenden. Das Modell des Rates, ob aut nationaler oder unıversaler
Ebene, dürfte VO:  Z ıhr schon betroffen se1in. Die Katholische Kirche wiırd, wWwWenn
das Jahr 1984 anbricht, weder dem Okumenischen Rat der Kiıirchen noch dem
Nationalen Christenrat der USA beigetreten sein!.“

der Inan hört eLtwa2 die Auffassung VO  - Hrater Richard Rousseau ST der
ZU Stab der Kommuıissıon für Glauben und Kirchenverfassung des Nationalen
Christenrates der USA gehört:
: Wasc die Behauptung außern, daß sıch ohne einen gut funktionie-

renden Rat der Kırchen oder ein ıhm entprechendes remıum ıne regionale
Kırche auf der Basıs einer echten Ekklesiologie ıcht verwirklichen Läßt:  CC

Das sınd zugegebenermafßen extreme Positionen. Es mu{ß testgestellt werden,
da{ß die Haltung der römisch-katholischen Kirche, die sich zwischen diesen be1-
den Polen bewegt, 1n den etzten fünf Jahren ımmer posıtıver wurde. Es xibt
ıne kleine, aber doch eindrucksvolle Zahl VO  z Fällen, Bischofskonferenzen
oder einzelne Diıözesen kontinentalen, natıonalen oder regionalen Christenräten
beigetreten siınd. Bemerkenswert häufig arbeitet die römisch-katholische Kiırche
in der eınen oder anderen Weiıse 1n Christenräten mit und beteiligt sich
deren Vorhaben.

Für die internationale Ebene oilt weıterhin, daß die römisch-katholische Hal-
Lung selit dem kumenischen Direktorium 1967 (Teıl nıcht näher präzısıert
wurde. Das Direktorium weılst die ökumenischen Kommıissıionen der einzelnen

Pater Basıl Meeking gehört dem Sekretariat ZUur Förderung der christlichen Eın-
heit 1m Vatikan A  9 seın besonderes Interesse gilt dem Verhältnis der römisch-katho-
lischen Kirche den Christenräten.
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Bischofskonferenzen a daß „der Dialog un die Konsultationen, dıe mit den
leitenden Behörden un Okumenischen Räten der getrennNtenN Kırchen oder G(e-
meinschaften, die über die Grenze der einzelnen Bıstümer hinausreıichen, 1ber
innerhalb ein und derselben Natıon oder eın un desselben Gebietes bestehen,
eröftnet werden sollen“. Soweıt INan VO  - einer offiziellen römisch-katholischen
Haltung sprechen kann, hat s1e hier iıhren Ausdruck gefunden,

Dıie Bemühungen autf verschiedenen Ebenen der römisch-katholischen Kırche,
die jeweilıgen Standpunkte hinsichtlich der Christenräte erfassen, lassen VOTr

allem ine Haltung MIiLt zunehmender Häufigkeit erkennen: Die KRate sollen
nıcht allein un ausschließlich die Frage lösen, w1ıe sıch die usammenarbeit auf
okaler, nationaler und kontinentaler Ebene institutionell außern kann. Eıne
Anzahl VO  - Faktoren unterstreicht die Rıchtigkeit dieses Gedankens. Man
könnte MmMit Nachdruck die Wirkungslosigkeit verschiedener Räte anführen, die

weıt davon entfernt, ökumenische Aktiviıtiäiten ANZUFESCNHN oder ıhnen iıne
Leitlinıiıe geben für die Kırchenführer aut Ortsebene als ıne Art Feigen-
blatt dienen, selbst nıchts mehr unternehmen müussen, da Ja „alles, W Aas die
Cikumene betrifit, schon VO Rat wahrgenommen wird“ Dıie hoch-
geschraubten ekklesiologischen Forderungen, die glücklicherweise 1LUFr VO  3 cehr
wenıgen erhoben werden, helfen auch nıcht weıter.

ber wenn diese Dınge einmal ausgesprochen siınd, MU: INan auch zugeben,
da{ß die Exıistenz VO  3 Christenräten ın der SanNzZCH Welt sowohl iıne Einladung
als auch iıne Herausforderung die römisch-katholische Kirche darstellt. An
ımmer mehr Orten arbeitet die römisch-katholische Kırche MIi1t einem Christen-
FAr un: erwagt [9} ıne mögliche Mitgliedschaft, weıl der
gegenwärtig eher düsteren Aussichten für die COkumene 1n katholischen reısen
der tiefe und ernsthafte Wunsch danach besteht, die zwıschen iıhnen un ande-
ICI Christen schon vorhandene Einheit auf lokaler Ebene Zu Ausdruck
bringen, S1e vertiefen und vervollkommnen. Deshalb wirft die Exıstenz
eines Rates für Katholiken sofort die Frage auft: Sollen WIr uns auf diese Form
der usammenarbeit un des gemeinsamen Bemühens einlassen, AaNstatt damit

beginnen, irgendeine andere institutionelle Form konzipieren, die
wirkliches, aber bis jetzt noch unvollkommenes Verhältnis zueinander darstellt?

möchte das Problem SCIN Aaus dem Blickwinkel einer Sıtuation betrachten,
die mir selbst Aaus erster and ekannt ist:! Neuseeland. Als dort 1mM Jahre 1941
der Natıonal Councıl of Churches entstand, j1elten ıh die Katholiken
im Blick auf sıch selbst weder für interessant noch 1n praktischer Hınsicht für
bedeutsam, und diese Einstellung änderte sıch 1m Laufe VO  3 über ZWanZzıgz Jah-
Fn nıcht wesentlich.

Als dann aber der Wandel eintrat, vollzog sıch recht schnell. Im Jahre
967 wurde eın Gemeıinsamer Arbeitsausschufß 7zwischen eben jenem NC und
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der römisch-katholischen Kirche in Neuseeland eingesetzt. Ende des Jahres 1969
wurde ine Erklärung veröftentlicht, die sowohl VO NC als auch VO  en der
Katholischen Biıschofskonferenz akzeptiert werden konnte. S1e lautet:

Es scheint kein theologischer Grund vorzuliegen, der die Katholische Kırche
daran hindern könnte, die Miıtgliedschaft 1m NS nachzusuchen.
War bedarf die Satzung des NC verschiedenen Punkten noch einer
Verbesserung, aber erscheint nıcht notwendig, daß dem katholischen Be1-
trıttsgesuch ıne yrundsätzliche Änderung der Satzung vorausgehen MU:

die römisch-katholische Kırche einmal die Mitgliedschaft 1m IN be-
antragt, hängt VO'  w anderen Faktoren ab, die pastoraler, soz1ıaler und psycho-
logischer Art sind.
Noch 1St die eıt für einen solchen Schritt nıcht reif.
Auf Ortsebene äft sıch eın Fortschritt der zwischenkirchlichen Beziehungen
iın Sanz Neuseeland teststellen, un: deshalb bedeutet die Entscheidung, die-
sen Schritt jetzt noch nıcht empfehlen, keıin Stagnıeren der ökumenischen
Arbeit. Im Gegenteıil die Tendenz e1nes tieferen gegenseıtigen Verständ-
nısses wiıird deutlich, die sich 1n der Gründung VO  w} lokalen kumenischen
Räten verschiedenen Orten niederschlägt.
FEıne Art Reaktion auf die Erklärung zeıgte sıch Ende 1AZ7. als die

Bischofskonferenz auf einen Beschlufß der Jahressitzung des NGG,; die Miıtglied-
chaft in den okalen Zweigen des NL: könne auch aut Kırchen ausgedehnt
werden, die noch nicht Miıtglieder des NCC sind, der Miıtgliedschaft VO'  w Katho-
liken 1ın lokalen Christenräten zustimmte. Die Bischöfe einıgten sıch auch dar-
auf, daß einzelne römische Katholiken oder Gruppen durch eınen Beıtrıtt A
„Freundeskreis des 5 E den NCC stärken sollten.

Dieser Wandel macht deutlich, daß die Bischöfe nıcht mehr die Auffassung
vertreten W1e das miıt einıger Sicherheit noch 1943 der Fall WAar da{fß die
Mitgliedschaft 1n einem Rat die der römisch-katholischen Kirche eiıgenen Rechte
strıttig macht oder den Anscheıin erweckt, S1e einzuengen. Heute 19888  e} darf mMa  e}
ohl annehmen, daß nach Ansıcht der Bischöfe die 1n einer Anzahl VO  e} Be-
reichen weıterlaufende Zusammenarbeit MmMi1t dem NC un: den okalen Räten
empfehlenswert, Ja a notwendig 1st.

usammenarbeit ım diakonischen Bereich
Wıe verstehen die leitenden Stellen der Katholischen Kirche den NGE VvVon

Neuseeland oder 1ın anderen Ländern, die Katholiken mit einem Rat —
sammenarbeiten oder Sar selbst Miıtglieder sind? Man greift mit der Behaup-
Lung nıcht hoch Alle, die hinsichtlich der Räte eiınen posıtıven Standpunkt
vertreten, können sich darauf ein1ıgen, daß die Räte eın brauchbares Instrument
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für die praktısche usammenarbeit beı der Aufgabe der Christenheit arstel-
en, der menschlichen Not begegnen. Damıt wırd reilich die Frage 1ın recht
tradıitioneller Weıse aufgegrifften. Schon 1924 unterstrich die COPEC-Kon-
terenz 1n Birmingham, als S1e möglıche Arbeitsfelder für Christenräte
sammenstellte, mıiıt Sicherheit die soz1alen und humanıitären Anliegen, auch
WENN <1e die Frage der christlichen Bewulßstseinsbildung mi1t erwähnteß. Fıne
Ühnliche Akzentsetzung spiegelt sich 1n der VO British Councıl of Churches
1970 erstellten Übersicht über die Ookalen Christenräte wıder, bei der Diakonie
und Nachbarschaftshilfe ohne weıteres die Lıiıste der Aktivitäten anführen, die
als die vielversprechendsten gelten*?. In Neuseeland bleibt „Interview 69“
ımmer noch die zrößte Aktion, die gemeınsam VO  ; der Katholischen Kırche
und dem NC durchgeführt wurde?. Dıie noch eindrucksvollere Mitarbeit Vo  e}
Katholiken 1n der Karıibischen Konfterenz der Kırchen (beıi deren Entstehungs-
proze{fß) geht auf iıne langwährende Tradıtion gemeınsamer soz1ıaler Aktionen
zurück.

We1 Dınge ermögliıchen das NeUe katholische Verhältnis Christenräten:
Einmal die Einsicht der römisch-katholischen Kırche, daß die echten Bande, die
alle Christen vereinigen, ın ırgendeiner Weıse FA Ausdruck kommen mussen,
und Z anderen die Erkenntnis, daß VO Standpunkt der römisch-katholi-
schen Ekklesiologie andere Konfessionen zumiındest als kirchliche Gemeinschaft-
ten anerkannt werden können. Zur gleichen eıit nährt sıch das Interesse, das
viele römisch-katholische Dıözesen un: Bıschofskonferenzen darauf hindrängen
läßt, die usammenarbeit mıt einem Rat suchen, AUS der Sıcht der
Aufgaben der Kirche für iıhren Dıenst der Welt ıne Sıcht, die VO  e}
römiıschen Katholiken mit anderen Christen geteilt wırd ber iıch glaube, da{fß
die theologische und ekklesiologische Begründung der ökumenischen Beziehun-
SCHh auf katholischer Seite 1n vielen Fällen kurz kommt. Dıie Bıschöfe VCI-

sıchern sıch gegense1lt1g, da{fß keine Gründe den Beıitrıitt oder die Mıt-
arbeit iın eiınem Rat sprechen und da{fß die katholische Lehre, „dıes 1St die e1n-
zıge Kıirche Christi diese ırche die ın dieser Welt als Gesellschaft VCI-
faßt un geordnet ISt, hat ihre konkrete Existenztorm 1n der Katholischen
Kırche weder abgewertet noch daß mıiıt ıhr gebrochen wird. Hat INa  -
sıch dessen versi  ert, kommt der posıtıve Impuls aus dem Wunsch, bıs ZU

größtmöglichen Ma{ mıiıt anderen Christen zusammenzuarbeıiten, den dia-
konischen Dıienst ohne Geldverschwendung oder unnötıge doppelte AÄAnstren-
sSungen wirksam eisten können.

Wenn sıch das verhält, dann mu(ß die Frage, ob die römisch-katholische
Kırche sıch 1ın einer bestimmten Sıtuation dem Vorhaben eines lokalen oder
natıonalen Rates beteiligen, ob s1e ıne gemeinsame Arbeitsgruppe einsetzen
oder die Mitgliedschaft beantragen soll, VO  3 pragmatischen Gesichtspunkten her
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betrachtet werden. Arbeitet der Rat eftektiv? Gelingt ihm wirklıch, gemeın-
Strategıen un Programmen zuzustiımmen un: durchzuführen, ohne

eıit vergeuden oder in endlosen Beratungen steckenzubleiben?

dAdte sınd aber mehr!
Und hier beginnt sıch das Problem abzuzeichnen, daß Wunsch e1nes

typiıschen Christenrates darın besteht, zumindest theoretisch mehr se1n und
mehr leisten. Man kann dies National Councıl der USA sehen, der In
Artikel 11 seiner Satzung seine Aufgaben zunächst folgendermaßen beschreibt:

„Umfassender die Einheit der Kırche Christi gemäß der Heıiligen Schrift
darzustellen un: die Bemühungen der Mitgliedskirchen {ördern, das van-
gelıum VO  n Jesus Christus verkündigen mi1t dem Ziel, alle Menschen 215

Glauben iıh führen.“
Es trıftt E daß die Satzung wichtigen Aufgaben auch die erein!-

SUuns VO  a Dienststellen und kooperatıven diakonischen Arbeiten der Kırchen
SOWI1e die Verstärkung der christliıchen Diakonie- un: Hılfswerke 1m ganzech
Land und der Welt nANT. ehr Raum aber wird gewährt, wWenn darum
yeht, Aufgaben WI1e Bibelarbeit, Projekte für die Missionsarbeit und die Er-

der Kiırche, die Förderung der Gemeinschaft der Kırchen untereıin-
ander un: die Ermöglichung eınes glaubwürdigen Zeugni1sses durch die Mıt-
gliedskirchen aufzuzählen.

möchte jetzt einen kurzen Blick auf einige Voraussetzungen werfen, dıe
weıter mindestens impliızıt einen Teıl des Impulses ausmachen, der ıne
römisch-katholische 107zese oder 1ne Bischofskoönterenz dazu führt, die Mıt-
gliedschaft iın einem Rat beantragen oder mMit einem Rat 7zusammenzuarbei-
ten Dabeji kommen einıge Punkte ZUur Sprache, deren Lösungen Schwierigkeiten
autwerten.

Eın Faktor, der römische Katholiken VO  } einem Rat doch mehr O1

wWartfen läßt, als dafß ine rein diakonische Organısatıon 1St, könnte in der
jetzt aufkommenden Bemühung liegen, die verschiedenen Funktionen der
Kirche 1m richtigen Gleichgewicht halten. Die fast unwiderstehliche Vor-
rangigkeit der Aufgaben der Diakonie un des soz1alen Dıenstes, die alle Kır-
chen der etzten paar Jahre kennzeichnet, hat, wıe schon ZCeSABT, d1e römisch-
katholische Kirche in die ähe der Räte SeEZOHCN. DDa INn  $ aber katholischer-
selts ımmer mehr der Ansıcht ne1gt, das richtige Verhältnis herauszuarbeıten,
das 7zwischen diesen soz1alen Verantwortungsbereichen und anderen mehr theo-
logischen un kırchlichen Aufgaben bestehen mulfß, erkennt mMa  3 vielleicht doch
eher, dafß ein Rat WwW1e auch ıne Gemeinschaft VO  } Kırchen oder kirchliche
Gruppen wahrscheinlich doch mehr spezifisch theologische Aufgaben wahrneh-
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men mussen, wenn solche remiıen ıhren Mitgliedern iın wirklich echter Weiıse
diıenen wollen

In der schon erwähnten Übersicht des British Councıl of Churches gyaben
Prozent der Räte ZUuUr Antwort, s$1e waren ın der Durchführung der Gebets-

oche für die Einheit der Christen engagıert. I)araus Iassen sıch wel Schlüsse
ziehen: einmal, daß das Anliegen für 1ine wachsende Einheit der Christen, die
das 7Ziel jedes „spirıtuellen Okumenismus“ Se1IN mufßs, ıne jedem KRat -
SEMESSCHNEC Aufgabe darstellt; un Zu anderen, da{flß ein Christenrat e1n s

1St, das die Kommunikation 7zwischen iırchlichen Organısationen auf
internationaler Ebene ermöglichen ann. (Die gegenwärtige Abwicklung der
Gebetswoche stellt eın interessantes Beispiel tür die Möglichkeit dar, dıie welt-
weiıte Durchführung der Gebetswoche durch konziliare Strukturen Oorganı-
sıeren, und WAar 5 da{ß ıne gemeınsame Haltung und das Bemühen die
Einheit gefördert und Christen 1M gemeınsamen Gebet 308 inNnmmMenN-

geschlossen werden können.) Meıner Überzeugung nach kann inNnan MI1It Recht
N, da{fß katholische Bischöfe, die einem Christenrat beitreten, auch diesen
beiden Konsequenzen 7zumındest 1im Prinzıp zustimmen. Freilich kann iıch die
Möglichkeit nıcht ausschließen, da{(ß ein1ge die Ansıcht vertreten, die Funktion
des Rates beschränke sıch bei der Förderung der christlichen Einheit, W 1€e diese
1n der Durchführung der Gebetswoche ZzuU Ausdruck kommt, auf adminiıstra-
ti1ve un: organıisatorische Aufgaben.
(G(emeıinsamer Zenugendienst

Hıer hılft eın Blick autf die Geschichte weıter. In ıhren Anfängen wurden
viele Räte als Instrumente angesehen, die den gELILTENNTLEN Kırchen ermöglichen
sollten, die VO Evangelıium her aufgetragene Missionsarbeıit wirksamer durch-
zuführen. Natürlıch spiegelten s1ie als Institutionen das 1n den zwanzıger Jah-
Ien und L1LU:  > wieder in diesem Jahrzehnt aufgebrochene Bewußtsein für soz1ale
Fragen wiıder, aber der eigentliche Grund, der iıhrem Entstehen führte, be-
stand 1n dem gesamtkirchlichen Anliegen, für Christus un seine Lehre Zeugnis
abzulegen.

1eweıt könnten römische Katholiken akzeptieren, daß eiın Rat eın Instru-
Ment darstellt, das diesen Zeugendienst ermöglicht, ein Miıttel, mıt dessen Hılfe
die Miıtgliedskirchen die Aufgaben der Evangelisation sachgemäfß ertüllen kön-
NCN, ein Werkzeug, MmMIit dem die römisch-katholische Kirche selbst wirkungs-
voller die Lehre Christi weitergeben könnte, Ww1e ihr nach ıhrem Glauben
aufgetragen 1st?

Wahrscheinlich mufß die Antwort aut zweiıerlei hinweisen. Erstens: Wenn
darum geht, das Faktum bezeugen, da{ß Herr VO  a seinen Jüngern
wollte, 1nNs se1n, und beweisen, da{fß selbst 1mM Zustand der Trennung
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Wenn auch unvollkommene Bande der Einheit 7zwischen ıhnen geben
kann, dann glaube ıch, da{fß dıes (wiederum vielleicht 11UTr implızıt) auch auf
die meısten Fälle zutrifft, 1n eınem Christenrat ıne römisch-katholische
Miıtarbeit erfolgt oder ine Zusammenarbeit besteht.

/weıtens: Hıer wiıird eın Meinungsunterschied auftauchen, und einıge
werden 1U die Auffassung VeErtFetLCH,; diesem Punkt einen Trennungsstrich
zıiehen mussen. Wenn S1e überhaupt schon SOWeIlt gekommen sind, dann ohne
Zweifel deswegen, weiıl Ssie MmMIt der katholischen Ekklesiologıe arbeiten,
W 1e S1E das Z weıte Vatikanum formuliert hat Ihrem Verständnıis nach müfßte
diese Ekklesiologie aber 1n eıner wirklich ANSCMECSSCHNECH Weıse, im Licht
der SanNnzcCh Tradition der römisch-katholischen Ekklesiologie (und besonders
der etzten vierhundert Jahre) interpretiert werden. Deshalb haben s1e Schwie-
rigkeiten, sıch mMı1t einıgen weıteren Voraussetzungen zurechtzufinden, die Aus

der Arbeit der Christenräte erwachsen sınd.
Um auf die Frage des gyemeınsamen Zeugnisses der Christen zurückzukom-

InNnen die Räte 7zielen daraut ab, „die Bemühungen der Mitgliedskirchen
ördern, das Evangelıum VO  e Jesus Christus verkündigen mMI1It dem Zıel, alle
Menschen ZU Glauben ıhn führen“. Dıe Begründung für die 5misch-
katholische Teilhabe diesem gemeiınsamen Zeugendienst wırd 1 Dekret
über die Missionstätigkeit der Kırche ausgesprochen‘. Sıe wurde 1m Bericht der
Gemeinsamen Arbeitsgruppe weıterentwickelt®. Und das gemeinsam erarbeıtete
Dokument über das gemeıinsame Zeugni1s und den Proselytismus versuchte,
ein1ıge Gedanken beizusteuern, die Theorie in die Praxıs umzusetzen?. Nır-
gends erwähnte das eben Dokument Räte als die Basıs für eın DG
melinsames Zeugnı1s ber die Mehrkheit der Rate würde mıiıt Sicherheit auf
Grund iıhres Selbstverständnisses dies als wesentlıchen Teıil ihrer Aufgabe be-
trachten, W1e schwier1g siıch auch immer erwıesen haben Mas, iıhn in der
Praxıs verwirklichen!®. Es ßr sıch nıcht leugnen, da{ß iıne Anzahl römisch-
katholischer Bischöfe un Theologen Bedenken zußern könnten, eınen Rat als
die richtige Basıs für den Versuch eınes gemeiınsamen Zeugendienstes 1N1ZU-

sehen. Der Anschein könnte nämli;ch entstehen 19888  _ eın Gegenargument
anzuführen daß in einem Rat das Zeugni1s des Evangelıums nıcht mehr
eindeutig A Tragen kommt, Ww1e das zumiındest 1ın institutioneller Hinsicht
vollkommener un: umtassender 1n der römisch-katholischen Kirche möglich 1St.

Ayuf der Suche nach Einheit
Gleich Beginn stellt „Gemeinsames Zeugn1s un: Proselytismus“ fest:

„Einheıit 1m Zeugn1s un Zeugnis 1n der Einheit das 1St der Wille Christı
für seiın Volk.“ Wenn die Bemühungen eın gemeınsames Zeugni1s einsetzen,
werden die Trennungen oft auf schmerzliche Weıise oftenbar. SO suchen Räte
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die cAQristlichen Spaltungen überwinden, „schnell verfügbare Kanäle be-
reitzustellen, damıit die Kırchen ihren klaren Auftrag, die Einheit suchen,
erfüllen können“11. Zusätzlich ZUT Manıftestation der Einheit 1m praktischen
Bereich sollte eın Rat auch den Anspruch erheben, ein Werkzeug tür die Kır-
chen auf ıhrer Suche nach vollkommener Einheit sein.

FEıne Schwierigkeit für die römisch-katholische Kirche bestände hıer 1n der
Art des theologischen Dialogs, der durch eiınen solchen Wunsch nach Einheit
erforderlich ware. Dıiıe Verbesserung der Beziehungen mıiıt den Anglikanern und
verschiedenen anderen Kirchen führte einer Reihe VO'  ; Dıalogen auf natıo-
naler un: internationaler Ebene aut einer bilateralen Basıs. Da sıch diese Ge-
spräche mıiıt zufßerst wichtigen Themen Aaus dem exegetischen, dogmatischen und
ekklesiologischen Bereich befassen, vertreten dıe römisch-katholische Kırche und
1n vielen Fällen die anderen betroftenen Kirchen Sanz eindeutig die Ansıicht,
dafß S1€e weiterhin bilaterale Gespräche führen mussen un: WenNnn 1Ur 1m In
teresse der Klarheit und praktischen Durchführbarkeit. Aus diesem Grunde
verhalten sıch 1n vielen Fällen Rom un: die anderen Kirchen zurückhaltend,
da ihrer Ansıcht nach dieser Aspekt aut der Suche nach Einheit auftf der Basıs
eines Rates NUur unbefriedigend vAE Geltung kommt.

Es sollte darauf hingewiesen werden, daß INa  - den renzen VO  $ bılateralen
Dialogen!?* und dem posıtıven Beıtrag, der VO  - eiınem multilateralen Dialog
ausgehen kann, durchaus Beachtung schenkt!3. ber das gegenwärtig starke
Engagement der römisch-katholischen Kırche 1im bilateralen Dialog bleibt eın
Faktor, der den umtassenderen Eınsatz VO  - multilateralen Foren tür eiınen
theologischen Dialog auf der Suche nach der Einheit erschwert.

Dıiıe ekklesiologische rage
Man stöfßt auf ıne kontroverse Frage, WEeNN die ekklesiologische Bedeutung

der Christenräte Zur Sprache kommt. Dieser Punkt liefert 10124 den Titel für
eın Arbeıitspapier der Studienabteilung für Glauben un Kırchenverfassung 1mM
Natıional Councıl der USA: aber 1m Jahre 1963 Wr dıie Dıiıstanz der Katho-
liken VO  3 den Christenräten ımmer noch Zrofß SCNUG, diese Dınge nıcht aut-
zurühren. Dıie Beziehungen gestalten diese Frage aber Zu Problem. Wo
sıch der Kontakt mıiıt eiınem Rat schon ZuLt entwickelt hat, wird be1 den
leitenden katholischen Stellen der Eindruck erweckt, s1e seıen „ Un alschen
Vorspiegelungen“ eiınen Rat herangeführt worden, WwWenn diese Frage erst

einem spateren Stadium der Beziehungen autkommt. Und 1n welcher Phase
der Beziehungen Ss1e auch ımmer ZUr Sprache kommt ıne weitgehende
Forderung nach eıiner theologischen un ekklesiologischen Aufwertung der Räte
wırd die römischen Katholiken leicht dazu führen, sıch diıe Sache noch einmal

überlegen. Wenn die Spannung diesem Punkt gemildert werden soll,
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wenn mMan sıch Dialog beteiligen 111 un: dıe usammenarbeit wirklich
vorangehen soll, sind Anstrengungen VO'  - beiden Seiten nötıg.

Hılfreich für die römisch-katholischen Überlegungen 1st die zunehmende Be-
wertung der Entwicklungs- und Dienstwerke als kıirchliche Funktionen. Ele-

einer Theologie, die diesen Gedanken stutzen könnte, finden sıch in der
VOm Vatikanıischen Konzıil herausgegebenen „Pastoralen Konstitution für
die Kırche 1n der modernen lt“ Sıe werden durch die Arbeit verschiedener
Theologen und durch die VO  3 der Päpstlichen Kommuissıon Justitia DPax
durchgeführten Studien noch vertieft. Wenn die Verantwortung der Kiırchen
für Entwicklung un Frieden als ıne Sache verstanden wird, die Aaus dem
Wesen der Kırche selbst un Aaus dem besonderen Sendungsauftrag, die S1e von
ıhrem Herrn empfangen hat, erwächst, WwWenn ein Rat fungiert, da{fß kirch-
iche Gemeinschaften, andere christliche Kirchen un die römisch-katholische
Kırche instand ( diese Aufgaben wirksamer wahrzunehmen, dann annn
zumindest als Werkzeug eınes ekklesiologischen Aufgabenbereiches verstanden
werden.

Und Wenn e1in Rat VO'  3 okalen Kırchen un christlichen Gemeinschaften
ermöglichen kann, über seine geographischen renzen hinauszugehen, WwW1e€e WIr
das Beispiel der Weltgebetswoche verdeutlıcht haben fungiert dann 1n
dieser Sache un be1 dieser Gelegenheıit nıcht als Werkzeug, das der unıversalen
Kiırche dient un 1n Zzew1sser Hınsıcht die Katholizität fördert?

Es sollte auch BESART werden, daß schon der Umfang der VO der römisch-
katholischen Kırche erhobenen ekklesiologischen Ansprüche (Z da{fß die ıne
Kıiırche Christi 1n ihrer organısıerten Form 1ın der Katholischen Kirche sub-
sistıert) aufgenommen werden könnte, dafß ihr iıne schwere Verantwortung
für jede Ausdrucksform der kırchlichen Wirklichkeit auferlegt wiırd, und für
alles, W as dieser Wıirklichkeit dient, auch wWenn unvollkommen un der Sache
nıcht ANSCMESSCH 1St. Von einem solchen Verantwortungsgefühl könnte INa  3 CI -

warten, dafß katholischerseits sofort den Boden tür eın Engagement miıt
anderen Kirchen und christlichen Gemeinschaften ebnet un einer n  N Si1r=
sammenarbeit mıiıt Christenräten führt, die als ıhr anerkanntes Z;el betrach-
ten, Jene kırchlichen Funktionen un Eigenschaften entwickeln.

Deshalb mussen die Katholiken eın Gespür tfür mögliche schädliche
Auswirkungen aufweisen, die sıch 1n estimmten Fällen Aaus iıhrer weiterhin auf-
rechterhaltenen Ablehnung eiıner Mitgliedschaft ergeben. S1ie kann den Anscheın
erwecken, als ob dann ın der Praxıs ıne solche Einheit verleugnet wird, die
zwischen Katholiken und anderen Christen besteht. Es könnte gleichermafßen
auch der Eındruck entstehen, als ob eınen „katholischen Okumenismus“
zäbe, der VO Okumenismus anderer Christen grundsätzlıch verschieden sel
und der VO'  ; jenem weıterexıistieren musse. Sıcherlich erhebt sıch dabeı
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auch die Frage, ob hier nıcht Arbeıitskraft und Menschen sinnlos eingesetzt und
Fınanzen vergeudet werden, WenNnn Organısationen und Inıtiatıven, die gut 1in
einem Rat zusammengefaiSst werden könnten, ohne wirklichen Grund doppelt
betrieben werden. Und nıcht ımmer wird die Antwort genugen, ın einem be-
stımmten Fall se1l eın Rat schwach und ohne viel Substanz, denn WENN sich

verhält könnte dann nıcht die ökumenische Verantwortung der Katho-
lischen Kirche darın bestehen, den Rat stärken un ıhn durch die katho-
lische Mitgliedschaft 1n einer Weıse wirksam machen, die sıch nıcht MIit der
Anwesenheıiıt VO]  - Beobachtern oder anderen, noch unverbindlicheren Kontak-
ten begnügt?

Katholiken haben Grund, NnNau hinzuhören, wenn hre Brüder Aaus anderen
Kirchen das Argument vorbringen, Christenräte müfsten als eindeutige un e1in-
malige Form der usammenarbeit 1n rwägung HCeZOSCHN werden, un

auf Grund ıhrer tatsächlichen weıten Streuung; weıl, WEnnn Christen ıhre
gemeinsamen Aktionen organısıeren beginnen und ihren Beziehungen Aus-
druck verleihen wollen, das ımmer aut 1ne konziliare orm hinausläuft: un

weil Kate VO  - iıhrer Beschaftenheit her eher als andere Formen dazu g-
ejignet sınd, den Ertordernissen der christlichen Einheit gerecht werden.

All das, W as Jjetzt ZESART wird, soll 1n keiner Weiıse als Eıngeständnıis g-
wertet werden, dafß sıch eın Rat cselbst als Kirche un Teil einer Kırche be-
zeichnen dürte Wenn Betürworter VO  - Christenräten miıt iıhren Ansprüchen
sSOWeılt gehen wollten, einen Rat VO'  3 Kiırchen in vewısser Hınsicht als KONSt1-
utiıves Element für die Gründung einer ucCnh, umfassenderen Ortsgemeinde

verstehen, wodurch dann die okalen Gemeinschatten 1n ıne Größe cr Walll-

delt würden, die mehr 1St als die Summe ihrer Teıle, dann schiene das mıt
Sicherheit die renzen der römisch-katholischen Ekklesiologie VWer
solche Theorien außert, wird mit höchster Wahrscheinlichkeit der Sache, der die
Christenräte dienen sollen, einen schlechten Dienst erweısen. ıne gew1sse Be-
schränkung ist Nun ınmal notwendig, wWwenn INan die Aufgabenbereiche eines
Rates abschreitet. Die protestantische Seıite wırd ihrerseits den Bedenken der
Katholiken volles Gewicht beimessen mussen, die dann auftreten, WeNn ein
Christenrat als selbstverständliche oder einz1ge Form für ökumenische Be-
ziehungen aut Ortsebene angesehen wiırd. Gegenwärtig sucht ine wachsende
Zahl VO  3 Bıschöten und Bischofskonferenzen die Mitgliedschaft 1n regionalen,
natıonalen un lokalen Räten, un die Zusammenarbeit in den verschieden-
Sten Bereichen wird ımmer iıntensiver!*. Die legitiıme Freude und Hoffnung, die
eın derartiger Trend ErZEeUgT, darf die Betürworter der konziliaren Zusammen-
arbeit nıcht dazu veranlassen, die Bedenken einer yroßen Zahl VO  3 Katholiken

übersehen oder minımalisieren. Sıe konzentrieren sıch auf ıne berechtigte
ekklesiologische Frage. In vielen Fällen enthalten sıe dıe tiete Sorge den
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richtigen Weg der ökumenischen ewegung un: den Wunsch, die römisch-
katholische Kirche möge für S1e eiınen Beıtrag leisten, der ohnend W1e mOg-
lich se1in soll S0 wiırd wne bedeutende Zahl Katholiken wahrscheinlich zumiın-
dest 1n unmittelbarer Zukunft darauft bestehen, da{fß Gesprächskommuissionen,
lokale Gruppen VO' ODEPAX, gemeınsame Arbeitsgruppen, Ausschüsse für
verschıiedene Formen gemeinsamer Aktivitäten 1Ns Blickfeld kommen und
ebenso aNgCEMESSCHNE Mıiıttel sind, das ökumenische Ziel erreichen1>.

Miıt Sicherheit zeichnet sıch ab, daß die gemeınsame Reflexion un: Dıiıskus-
S10N weıtergeführt werden mussen.

NM  GEN

Bernard Law, „Ihe Church and Future Shock“ 1n ? Christian Unıty, Beiheft
The Florida Catholic, Band 33 Nr f

Rıchard Kousseau SJ „Councıl of Churches and Regional Churches
Catholicity Redivivus“, 1n : Ihe ournal of the Assocıatiıon ot Councıl Secretaries
19/4; S M

3 Local Countcıils o} Churches Today, herausgegeben VO' British Councıl ot
Churches, ID7/I

Freilich MU: eingeräumt werden, daß der Bericht auch feststellt, die die Ööku-
menische Bewegung betreffenden Aktivitäten zeıgten sıch deutlicher als 1n früheren
Jahren.

3°  3° Es handelte sıch eın Gemeindeprogramm für Studienarbeit un Diskussionen,
das füntf Wochen nach Pfingsten 1969 durchgeführt wurde un daraut ausgerichtet
Wal, „die Werte des Gemeindelebens aufrechtzuerhalten un: verbessern“ (NCE
Newsletter, Nr 2, 2

Dokumente des weıten Vatikanischen Konzils, Über die Kirche, I3 Trier 1965
1mM gemeınsamen Bekenntnis des Glaubens Gott un Jesus Christus

VOTLT den Heiden, sSOWeIlt dieses vorhanden ISt soll INa die ökumenis  e ewegung
tördern. „Diese Zusammenarbeit oll nıcht LUr zwıschen Priıyvatpersonen stattfinden,
sondern nach dem Urteil des Ortsordinarius auch zwischen den Kirchen der Kirchen-
gemeinschaften und ihren Unternehmungen.“ Vatikanisches Okumenisches Konzil;
Dekret ber die Miıssıionstätigkeit der Kırche, Münster 1967,

„Die eigentliche Aufgabe der Kirchen bestehrt einfach darın, dıe Heilstaten Gottes
verkündigen. Das sollte dann auch die Last ihres gemeinsamen Zeugnisses se1n:

Und W Aas s1e ein1gt, reicht AuUS, S1e instandzusetzen, weithin als eine Kirche
sprechen. Alle Formen des gemeinsamen Zeugnisses sind Ja Zeichen der Verpflichtung
der Kirchen, das Evangelıum allen Menschen verkündigen. Sıe alle finden 1n dem
eiınen Evangelıum ihre Antriebskraft, ihr 1e]1 und ıhren Inhalt.“

U Intormatıion Service, Nr. VO: April 1971/1L1, 18—23, VO Sekretariat ZUur

Förderung der christlichen Eıinheit.
Der Bericht des British Councıl of Churches beschreibt einen Rat der Kirchen als

„eine Gemeinschaft VO  } Kırchen, die sıch zusammengeschlossen haben hier und
jetzt iıhren Sendungsauftrag entdecken; un!: Wege ausfindig machen, diesen
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Sendungsauftrag wirksam un MIt den entsprechenden Mitteln 1mM Gehorsam
gegenüber uNserem Herrn auszuführen.“

The Ecclesiological Significance ot Counscıils of Churches, National Councıl of
Churches, New York, 1963, F:

Peter Hocken „Bilateral der Multilateral?“ 1in One ın Christ, 1976 and VI,;
Nr. 4, 496— 5324

Im Blick auf die Gemeinsame Arbeitsgruppe zwischen dem British Councıl of
Churches un der römisch-katholischen Kıirche 1in England, Wales und Schottland tellte
Dr. Günther Gaß%mann 1n einem VOor dem Präsidium un dem Beratungsausschufß der
Konferenz Europäischer Kıiırchen gehaltenen Vortrag „Interkonfessionelle Gespräche
1n Europa” test: „Dieser Dialog 1St multilateral, da dıe Teilnehmer die Mitglieds-
kirchen des British Councıl of Churches und die römisch-katholische Kirche vertrefen.
Dıe Gespräche werden auf nationaler Ebene geführt Die Bandbreite der diskutier-
ten Themen 1St zrofß un reicht VO:  3 theologischen Fragen bis T: praktischen Zusam-
menarbeit. Au die Ziele der Gespräche sınd dementsprechend WEeIt gefächert Die
Tatsache, daß 1er einer ausuternden Multiplizierung des zwischenkirchlichen Dialogs,
Vor allem in bezug autf die römisch-katholische Kıirche, begegnet wurde, macht dieses
Beispiel wertvoll. Eınıge Fragen betreften alle Kirchen 1n leicher Weise un mussen
deshalb aut multilateraler Ebene besprochen werden. Eın 7zweıtes wichtiges Merkmal
besteht darin, da hier eın koordinierendes Forum begründet wurde, die gesamte
ökumenische Entwicklung 1n einem einzigen Land eobachten und gyleichzeitig die
Unmenge der Gespräche und ökumenischen Beziehungen aut Ortsebene koordinie-
LEn und sS1e 1n einen umgreifenden Rahmen stellen.“ Sıehe auch Eugene Skibbe
„Conscıence Ecumenısm an the Eucharist“ 1n Ihe Amerıcan Ecclesiastical Review,
Band 164, Nr 6, 407 I5 * der Zugang VO bilateralen Gespräch her gewährt ine
ausgedehnte Studienarbeit, Verhandlungen un Beschlüsse VO  - w el Seıten; der meh-
IGre Seıiten umfassende multilaterale Zugang bietet die Möglichkeit tfür eiıne mehr
‚charismatische‘ Begegnung un für eine breitere Diskussion, da Boden auf-
gepflügt und verschiedene Gesichtspunkte allgemeiner Art verschmolzen werden kön-
NCI, Die Kırchen mussen beide Wege beschreiten.“

Eıne Zeitungsmeldung (aus Zealandıa, Jan berichtet VO  e} einem katholi-
schen Priester, der als Pfarrer für eine IN Gemeinde 1n Tasmanien eingeführt wurde.
Der gemeinsame Einführungsgottesdienst wurde VO Okalen Christenrat gehalten. Der
Priester wird die Messe für die Katholiken 1n der Stadt zelebrieren. Er wırd ber auch
Gottesdienste für Mitglieder aller Kirchen halten, un! WAar MmMI1t der ausdrücklichen
Genehmigung des Tasmanischen Christenrates, dem ehn AQhristliche Konfessionen e1n-
schließlich der römisch-katholischen angehören. In der Einführung wurden die Auft-
gaben des Priesters aufgezählt: „Dienst 1n ökumenischem Umfang; Soz1ialarbeit
Familien un Arbeitern:;: Seelsorge für alle Denominatıonen; Gottesdienste; Unterricht
tür Jugendliche; Bote, Wächter und Diener des Herrn se1n; lehren un Ee1r-

mahnen: die Herde des Herrn weiden und schützen.“
eröome Hamer, „Report of the Secretary otf the Secretarıat for Promoting

Christian Unıty“, 1972 noch unveröffentlicht).
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